
Stadt Osterwieck 

Amtliche Bekanntmachungen 

+++ Öffentliche Auslegung des Pflege-, Entwicklungs- und 
Informationsplan (PEIP) Grünes Band Sachsen-Anhalt 
 
Der Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan (PEIP) für das Nationale 
Naturmonument Grünes Band Sachsen-Anhalt wird in der Zeit vom 26. Januar bis 
28. Februar 2026 öffentlich zugänglich gemacht. Die Auslegung erfolgt über das 
Beteiligungsportal Sachsen-Anhalt.  
 
Der Plan enthält Handlungsempfehlungen und Maßnahmevorschläge, die keine 
rechtsverbindliche Wirkung entfalten. Die vorgeschlagenen Maßnahmen können 
innerhalb der kommenden Jahre umgesetzt werden. Sie tragen zur Entwicklung des 
Grünen Bandes bei, sichern den ökologischen Wert des Schutzgebietes und stärken 
dessen Bedeutung für Natur, Kultur und Tourismus.  
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen und Nutzungsberechtigte 
haben die Möglichkeit, den Plan in diesem Zeitraum einzusehen und 
Stellungnahmen abzugeben.  
Die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen endet 14 Tage nach Abschluss der 
Auslegung, also am 14. März 2026. Stellungnahmen können unter anderem digital 
über das Beteiligungsportal Sachsen-Anhalt eingereicht werden.  
 
Zusätzlich liegt der Plan in analoger Form in den Landkreisen Harz, Börde, 
Altmarkkreis Salzwedel und Stendal aus. Dort kann er während der üblichen 
Geschäftszeiten der jeweiligen Kreisverwaltungen eingesehen werden.  
 
Mit der öffentlichen Auslegung wird die Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
betroffenen Träger öffentlicher Belange sichergestellt. Ziel ist es, die Entwicklung und 
den Schutz des Nationalen Naturmonuments Grünes Band Sachsen-Anhalt 
transparent zu gestalten und Anregungen sowie Hinweise aus der Bevölkerung und 
von Fachinstitutionen einzubeziehen.  
 
Kontakt: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-
Anhalt Leipziger Straße 58 | 39112 Magdeburg | Telefon: +49 (0)391 567-1642 | E-
Mail: GruenesBandLSA@mwu.sachsen-anhalt.de 

 

+++ Bekanntmachungen der Kreisverwaltung Landkreis Harz +++ 
 
Thema: Geflügelpest 
 
Das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung gibt mit Datum 

18.02.2026 nachfolgende „Wiederholende Allgemeinverfügung des Landkreise Harz 

zur Aufstallungs-anordnung gemäß § 13 Abs. 1 der Verordnung zum Schutz gegen 

die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)“  und „Wiederholende 

tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung (Nr. 03/2026) zur Festlegung einer 

Schutzzone und einer Überwachungszone zum Schutz gegen die Aviäre Influenza 

(Geflügelpest) bekannt. Die vollständigen Bekanntmachungen sind über den Link 

Bekanntmachungen der Kreisverwaltung Landkreis Harz einsehbar. 

--------- 

https://www.kreis-hz.de/de/bekanntmachungen-der-kreisverwaltung.html
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+++ Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt +++ 

 

+++ Bekanntmachung über die Kartierung von Arten und 
Lebensräumen/Biotopen in der Stadt Osterwieck +++ 
 

Das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) als die nach § 2 Nr. 1 und 4 

des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) für 

Naturschutz zuständige Fachbehörde beabsichtigt, die Kartierung und Bewertung 

von Arten, Biotopen und' Lebensraumtypen durchzuführen, die im Zusammenhang 

mit der Erfüllung nachfolgender Aufgaben stehen: 
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- Artikel 6 und 17 der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen und Artikel 4 Abs. 1 

und 2 der Richtlinie 2009/105/EG über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten 

- Beobachtung von Natur und Landschaft als Landesaufgabe, auch in 

Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Verordnung über abweichende Zuständigkeiten 

für das Recht des Naturschutzes und der Landschaftspflege und über die 

Anerkennung von Vereinigungen 

- Untersuchungen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege gemäß §§ 1, 30-33, 37-39 des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) und § 21-23, 25, 28 NatSchG LSA. 

In der Gebietskörperschaft Stadt Osterwieck werden im Rahmen landesweiter 

Untersuchungen in der Zeit von 2026 bis 2030 Kartierungen sowie das Monitoring 

aller in Sachsen-Anhalt relevanten Tierarten, Pflanzenarten und 

Biotope/Lebensraumtypen sowie Untersuchungen zur Erstellung von 

Naturschutzfachplanungen durchgeführt. 

Aufgrund des behördlichen Auftrags sind das Betreten von Feld und Wald gemäß § 

23 Abs. 2 Satz 2 des Landeswaldgesetzes Sachsen-Anhalt (LWaldG) sowie das 

Befahren von Feld- und Waldwegen zur Erfüllung der gestellten Aufgabe mit PKW 

gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 3 LWaldG zu gestatten. 

Den Beauftragten der Fachbehörde für Naturschutz (LAU) ist der Zutritt zu 

Grundstücken zum Zwecke von Erhebungen im Zusammenhang mit diesen 

Geländekontrollen auf der Grundlage der vorgenannten Vorschriften in Verbindung 

mit § 30 NatSchG LSA und § 65 Abs. 3 BNatSchG zu gestatten. 

Hinweis: 

Bei den wahrzunehmenden Aufgaben handelt es sich um eine Erfassung des Ist-

Zustandes der Natur, grundsätzlich im nicht eingezäunten Bereich; Veränderungen 

an den Grundstücken sind damit nicht verbunden. 

Über die Kartierungsplanung informieren wir auch auf unserer Homepage 

www.lau.sachsen-anhalt.de. 

Eigentümer und Nutzungsberechtigte der betroffenen Grundstücke werden gebeten, 

die Kartierungsarbeiten zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, solche Maßnahmen 

des Naturschutzes wie Prüfungen, Vermessungen, die Entnahme von 

Pflanzenproben, Bodenuntersuchungen sowie sonstige Arbeiten und Besichtigungen 

im Rahmen des Betretungsrechts des § 30 NatSchG LSA i.V. m. § 23 Absatz 2 Satz 

2 LWaldG zu dulden. 

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

Reideburger Str. 47 

06116 Halle (Saale) 

http://www.lau.sachsen-anhalt.de/
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+++ Gewässerschautermine UHV „Ilse/Holtemme“ +++ 
 

Der Verband gibt die Gewässerschautermine nachstehend bekannt. 

 
Schaubezirk Schaubeauftragter Gemarkungen Schautermin Uhrzeit/Treffpunkt 

Osterwieck I 
SB 1/1 

Wilfried Schmidt Stadt Osterwieck 
Schauen 
Berßel 
Lüttgenrode / 
Stötterlingen 
Bühne/Rimbeck  

Dienstag 
07.04.2026 

08:00 Uhr 
Berßel - Schwemme am 
Mühlengraben 
(Ortsausgang Richtung 
Wasserleben) 
 

Osterwieck II 
SB 1/2 

Wilfried Schmidt Wülperode 
Göddeckenrode 
Suderode 
Rhoden 
Osterode 

Donnerstag 
09.04.2026 

08:00 Uhr 
Wülperode - Feuerwehr 

 
 
+++ Gewässerschautermine UHV „Großer Graben“ +++ 
 
Der Verband gibt die Gewässerschautermine nachstehend bekannt. 

 
Schaubezirk Schaubeauftragter Gemarkungen Schautermin Uhrzeit Treffpunkt 

II Bäthge, Lars 
 

Zilly 
Berßel 
Osterwieck 
Deersheim 
Dardesheim 
Danstedt 
Athenstedt 

Mittwoch, 
08.04.2026 

08:30 Uhr Agrargenossen-
schaft „Technik“ 
Zilly 

III Schliephacke, 
Bernd 
 

Hessen 
Veltheim 
Rohrsheim 
Osterode 

Mittwoch, 
29.04.2026 

08:30 Uhr Achtung neuer 
Treffpunkt: 
Sportlerheim 
Hessen 

 

 
+++ Deich- und Gewässerschautermine LHW +++ 
 

Gewässer Schau- 
beauftragter 

Abschnitt Schautermin Uhrzeit Treffpunkt 

Großer Graben Herr Hille Hessendamm B79 
bis Kiebitzdamm B 
244 

Donnerstag, 
05.03.2026 

09:00 Uhr Hessendamm 

Oker Herr Hille Auf dem Gebiet 
Sachsen-Anhalts 

Montag, 
16.03.2026 

10:00 Uhr Grenzdenkmal 
Wülperode 

Ilse Herr Hille Berßel, 
Osterwieck, 
Hoppenstedt 

Dienstag, 
24.03.2026 

09:00 Uhr Berßel, 
Ilsebrücke 
Wasserlebener 
Straße 
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+++ Sprechtage des Aufarbeitungsbeauftragten 2026 +++ 

 

 

 
+++ Bekanntmachung der Landeswahlleiterin +++ 
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